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Anhang
1 [bookmark: _Toc524426070][bookmark: _Toc134175993]Allgemeines
[bookmark: _Toc524426071][bookmark: _Toc134175994]Vorwort
1. Der vorliegende Kontroll-/Prüfplan TBA BS/IWB/BVB (KPP) ist projektspezifisch anzupassen und bildet einen integralen Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.
2. Der Übersichtlichkeit halber wird für Funktionsbezeichnungen immer die männliche Form gewählt. Die Aussagen gelten in gleicher Form auch für die Funktionsträgerinnen.
3. Der Begriff Bauherren umfasst nur die Bauherren TBA BS/IWB/BVB und nicht gleichzeitig die von ihnen beauftragten Planer und Fachleute.
4. Die von den Bauherren beauftragten Planer und die weiteren Fachleute sind einzeln in der Projektorganisation (siehe Kapitel 2.2) aufgelistet.
5. Der Begriff Unternehmer schliesst auch die von ihm beauftragten Subunternehmer und Lieferanten mit ein.
[bookmark: _Toc524426072][bookmark: _Toc134175995]Grundlagen
Die Grundlagen von TBA BS, IWB und BVB können dem aktuellen MLV (IWB und BVB) oder der Homepage des TBA BS entnommen werden. Unter folgenden Links sind die Dokumente abgelegt:

https://www.bs.ch/bvd/tiefbauamt/baustellen/standards-fuer-auftragnehmer#normen-merkblaetter-wegleitungen

Projektgrundlagen TBA, IWB und BVB
· Bauprojekt, Ausführungsprojekt, Planbezeichnung, Plannummern, Stand
[bookmark: _Toc524426073][bookmark: _Toc134175996]Zweck
1. Der KPP regelt die (Bau-)Kontrollen und die Prüfungen/Dokumentationen, welche bei Projekten des Tiefbauamtes des Kantons Basel-Stadt, Infrastruktur, von IWB und der BVB in der SIA-Phase 5 „Realisierung“, Teilphase 5.2 „Ausführung“ vorgenommen werden müssen.
2. Der KPP ergänzt die Qualitätsvorgaben in den besonderen Bestimmungen und im Leistungsverzeichnis.
3. Der KPP ist ein Instrument der baulichen Qualitätssicherung und ist ein umfassendes, projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem (PQM), welches sich inhaltlich an das Merkblatt SIA 2007 „Qualität im Bauwesen, Kapitel 3.3 anlehnt.
	Im KPP werden sowohl die QM-Anforderungen/Schwerpunkte aus Sicht des Auftraggebers (Kontrollplan „KP“) als auch der einzuhaltende, projektbezogene QM-Plan / QM-Konzept auf der Baustelle (Prüfplan „PP“) vorgegeben.
4. Der durch die Bauherren vorgegebene und den Ingenieur projektspezifisch angepasste Kontrollplan (KP) legt pro Arbeitsgattung die Art, den Umfang, die Durchführung und den Zeitpunkt von Werkstoff- und Ausführungsprüfungen fest, gibt die Qualitätsanforderungen und die zulässigen Abweichungen an und regelt die Zuständigkeiten sowie die Dokumentation. Die im KP aufgeführten Kontrollen müssen zwingend durchgeführt werden.
5. Die im KP aufgeführten Angaben zu der Häufigkeit der Kontrollen sollen der Bauleitung und dem Unternehmer als Kalkulationsgrundlage dienen.
6. Die Bauleitung und die Unternehmung bestätigen mit der Offerteingabe für den Fall der Auftragsvergabe die Umsetzung des vorgegeben KP.
7. Der KP muss im Rahmen der Offertbearbeitung durch den Unternehmer nicht zwingend ergänzt werden.
8. Nach der Vergabe wird der KP bei Bedarf durch den Unternehmer in der vorgegebenen Gliederung weiter ergänzt. Ebenso können zusätzlich neben dem vorgegebenen KP auch unternehmereigene Prüfpläne eingesetzt werden.
9. Der KP muss unmittelbar nach der Werkvertragsunterzeichnung von allen Parteien vor dem Start der Realisierungsphase unterzeichnet werden. Durch die Unterschrift des Unternehmers wird der KP zum Kontroll- und Prüfplan (KPP).
10. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Der KPP legt die Art, den Umfang, die Durchführung und den Zeitpunkt der Ausführungskontrollen für den Nachweis der geforderten Qualität (Eigenschaften der Baustoffe und des Bauwerks) sowie die Regelung der Zuständigkeit und der Dokumentation fest.
	Der KPP entbindet den Unternehmer nicht davon, zusätzliche Eigenkontrollen für eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten durchzuführen. Massgebend sind die Regeln der Baukunst, der Stand der Technik, die einschlägigen Normen sowie die Verarbeitungs-Richtlinien der Hersteller und Lieferanten.
11. Der KPP wird nur für die wesentlichen Elemente festgelegt. Wo notwendig und sinnvoll, sind durch die Vertragspartner weitere Kontrollen und Prüfungen vorzusehen. Zusätzliche Kontrollen oder Anpassungen des KPP können von der Bauleitung oder den Bauherren jederzeit und nach Erfordernis angeordnet werden. Anpassungen beim KPP müssen kommuniziert und dokumentiert werden (Hinweise im Änderungsverzeichnis).
12. In Anlehnung an die Norm SIA 103/2014/Art. 4.3.52, die SIA 112/2014/Leistungsbereich 522, die SIA 118/2013/Art. 34 und die vertragliche Regelung mit dem Tiefbauamt, IWB und der BVB als Bauherren ist die Bauleitung für die qualitative Leitung und die Überwachung der Arbeiten auf der Baustelle zuständig. Demzufolge ist sie für die Durchsetzung, Befolgung und die Dokumentation der Kontrollen gemäss KPP verantwortlich.
13. Die Bauleitung und die Unternehmung sind verpflichtet, den KPP auf der Baustelle umzusetzen und die Kontrollen/ Prüfungen gemäss Vorgaben KPP nachvollziehbar in den internen Prüfprotollen (PPR TBA, IWB und BVB) zu dokumentieren.
Die Prüfprotokolle Strassenbau PPR TBA sind nach der Gliederung /Nummerierung gemäss KPP aufgebaut. Dies gilt ebenfalls für die PPR IWB und PPR BVB. 
Die Gesamtprojektleitung und/oder die Teilprojektleiter/ teilsystemverantwortlichen Personen überprüfen stichprobenweise die durchgeführten Kontrollen. Die Prüfprotokolle sind nach der jeweiligen Einbauetappe der Gesamtprojektleitung abzugeben.
[bookmark: _Toc524426074][bookmark: _Toc134175997]Informationsfluss
1. Die Bauleitung sammelt und interpretiert sämtliche Resultate von Prüfungen
2. Bei Abweichungen informiert die Bauleitung die Bauherren und den Projektverfasser.
3. [bookmark: _Toc524426075]Der KPP und die einzelnen Prüfprotokolle mit den eingetragenen und nachgeführten Prüfungen der einzelnen Arbeitsgattungen sind an den Bausitzungen im Rahmen des Traktandums „Qualitätssicherung“ zu besprechen. 
[bookmark: _Toc134175998]Dokumentation
1. Grundsatz: Es ist grundsätzlich Sache des Unternehmers, ständig nachzuweisen, dass die vom Bauherrn festgelegten Anforderungen erfüllt sind.
2. Die Prüfungen sind auf der Baustelle (pro Etappe/Bauteil) laufend gemäss den KPP und PPR durchzuführen und lückenlos / nachvollziehbar zu dokumentieren. Allfällige Verweise zu zusätzlichen/ separaten Prüfprotokollen, Plangrundlagen sind in den PPR aufzuführen.
3. Die vollständig (handschriftlich oder digital) ausgefüllten PPR und die zusätzlichen/separaten Protokolle sind vor der Abnahme des Bauwerkes der Bauleitung und der Oberbauleitung zur Verfügung zu stellen.

Abzugebende Unterlagen im Strassenbau für das TBA BS sind (Liste nicht abschliessend):
· PPR für Fundation pro Einbauetappe, Kontrolle Strassenbau KS 1
· Protokolle ME-Messungen eines zertifizierten Labors
· PPR für Abschlüsse pro Einbauetappe, Kontrolle Strassenbau KS 2
· Einbauprotokoll für Walzasphalt pro Einbauetappe, Kontrolle Strassenbau KS 3.1 – Bauunternehmer
· PPR für Walzasphalt pro Einbauetappe, Kontrolle Strassenbau KS 3.1 - Bauleitung
· Protokolle Mischgutuntersuchung eines zertifizierten Labors
· PPR für Betonplatten pro Einbauetappe, Kontrolle Strassenbau KS 3.3
· Protokolle Betonprüfungen eines zertifizierten Labors
· Allfällige weitere Prüfungen
· PPR für Pflästerungen pro Einbauetappe, Kontrolle Strassenbau KS 3.4
· PPR für Strassenentwässerung pro Einbauetappe, Kontrolle Strassenbau KS 4
· Protokolle Dichtigkeitsprüfen eines zertifizierten Labors (in Grundwasserschutzzonen)
· Weitere

Abzugebende Unterlagen bei Inlinerprojekten des TBA BS sind (Liste nicht abschliessend):
· Protokolle Dichtigkeitsprüfen
· Kanal-TV Aufnahmen nach Einbau Inliner (DVD)
· Bericht mit Einmessungen gemäss Kanal-TV Aufnahmen
· Weitere
Die Inliner-Schlussdokumentation des Unternehmers wird durch den GPL/PL Abwasser mit den Prüfprotokollen IKT sowie den Unterlagen der fachtechnischen Abnahme ergänzt.

Abzugebende Unterlagen im Werkleitungsbau für IWB sind (Liste nicht abschliessend):
· PPR IWB 1 für Werkleitungsbau Übergeordnet
· PPR IWB 2 für Werkleitungsbau Strom 
· PPR IWB 3 für Werkleitungsbau Gas und Wasser 
· PPR IWB 4 für Werkleitungsbau Fernwärme

Abzugebende Unterlagen der Bahn- und Businfrastrukturbau für die BVB sind (Liste nicht abschliessend):
· PPR BVB 1 Übergeordnet
· PPR BVB 2 Fundation Strassenbau
· PPR BVB 3.1 Walzasphalt Strassenbau / Bauunternehmer
· PPR BVB 3.2 Walzasphalt Strassenbau / Bauleitung
· PPR BVB 4 Fundation Gleisbau
· PPR BVB 5 Gleisbau
· PPR BVB 6 Ausrüstung, Masten und Publikumsanlagen

4. [bookmark: _Toc524426076]Die Bauleitung ist für die Reinschrift der oben aufgeführten PPR besorgt und übergibt diese mit den dazugehörenden Protokollen in der Teilphase Inbetriebnahme und Abschluss zusammen mit den übrigen nachgeführten Abschlussakten gemäss Phasenmodell Infrastruktur der Bauherrschaft.

[bookmark: _Toc134175999]Kostenregelung
1. Kosten Administration / Umsetzung KPP
Der Aufwand der Bauleitung und der Unternehmung für die Vorbereitung und die Umsetzung / Befolgung des KPP mit den Prüfprotokollen PPR auf der Baustelle ist im Honorarangebot respektive im Angebot der Unternehmung einzurechnen.
2. Eignungsnachweise, Prüfatteste, Vorversuche, Prüfungen/ Kontrollen gemäss KPP
Generell: Vergütung gemäss Regelungen Tabellen KPP
Wichtig: 
Alle Materialprüfungen dürfen nur von Labors durchgeführt werden, die für die entsprechenden Prüfungen akkreditiert sind. Die Akkreditierung erfolgt durch die schweizerische Akkreditierungsstelle SAS. Akkreditierte Stellen können unter folgendem Link gesucht werden:	

https://www.sas.admin.ch/sas/de/home/akkreditiertestellen/akkrstellensuchesas.html
3. Die Bauherren prüfen anhand von Laboruntersuchungen die Qualität des eingebauten Materials. Die ersten Prüfungen während der Ausführung gehen zu Lasten der Bauherren, auch wenn die Grenzwerte nicht eingehalten sein sollten. Alle weiteren, aufgrund Nichterreichen der Anforderungen notwendigen Nachprüfungen gehen zu Lasten des Unternehmers, 
Bei Vergütung der übrigen Prüfungen gemäss Leistungsverzeichnis (z.B. ME-Messungen), gehen die Prüfkosten bei Erreichen der Sollwerte zu Lasten des Auftraggebers (Ausmass). Bei Nichterreichen der Sollwerte, gehen die Prüfkosten zu Lasten des Unternehmers.
4. Eigenkontrollen Unternehmer
Eigenkontrollen = weitere, über die Vorgaben des Kontrollplanes hinausgehende Eigenprüfungen, zusätzliche Eignungsnachweise und Vorversuche
Generell: 	Kosten zulasten Unternehmer (in Einheitspreise einzurechnen)
5. Eignungsprüfungen/Produktionskontrollen
Generell: 	Kosten zulasten Unternehmer (in Einheitspreise einzurechnen)
6. Kostenfolgen/ Massnahmen bei Nichtkonformitäten
Alle Massnahmen bei Nichtkonformitäten, ggf. Wertminderung oder Abbruch, gehen zu Lasten des Unternehmers.
7. Kostenfolgen bei Terminverzögerungen
Die Bauherren, respektive die Bauleitung, behalten sich vor, geplante Ausführungstermine zu Lasten des Unternehmers zu verschieben, falls notwendige Abnahmen nicht rechtzeitig erfolgen konnten oder sonstige Termine infolge Nichterreichung der geforderten Prüfwerte zu verschieben.
2 [bookmark: _Toc524426077][bookmark: _Toc134176000]Projektbeschrieb, Projektorganisation
2. [bookmark: _Toc524426078][bookmark: _Toc134176001]Projektbeschrieb
Kurzbeschreibung Projekt, insbesondere Bauablauf/ Etappierung
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc524426079][bookmark: _Toc134176002]Projektorganisation
	Abk.
	Funktion
	Firma
	Name
Telefon
E-Mail
	Kürzel Visum PP

	GPL
	Gesamtprojektleitung
	
	
	

	TPL
	Teilprojektleitung TBA
	
	
	

	TPL
	Teilprojektleitung IWB
	
	
	

	TPL
	Teilprojektleitung BVB
	
	
	

	PV
	Projektverfasser
	
	
	

	OBL
	Oberbauleitung
	
	
	

	SM
	Strassenmeister
	
	
	

	BL
	Bauleitung
	
	
	

	LA
	Labor
	
	
	

	EX
	Experte
	
	
	

	UN
	Unternehmer
	
	
	

	BF
	Bauführung
	
	
	

	BP
	Baupolier
	
	
	


[bookmark: _Toc524426080][bookmark: _Toc134176003]Funktionen / Aufgaben Umsetzung KPP
In der nachfolgenden Tabelle sind die Stellen und deren Funktionen im Zusammenhang mit dem vorliegenden KPP definiert.
	Abk.
	Funktion
	Aufgaben
Kursive Schrift: gemäss Normen SIA
Normale Schrift: Ergänzungen gemäss Anforderungen TBA

	BH
	Bauherren
	· Auftraggeber, Besteller

	GPL
	Gesamtprojektleitung
	· Vertretung Bauherr
· Oberaufsicht über die Qualitätssicherung
· Stichprobenweise Überprüfung der durchgeführten Kontrollen
· Entscheid über weiteres Vorgehen bei Abweichungen

	TPL
	Teilprojektleitungen
	· Fachspezifische Aufsicht über die Qualitätssicherung des Teilprojekts/ Teilsystems
· Stichprobenweise Überprüfung der durchgeführten Kontrollen

	PV
	Projektverfasser
	· Erstellung bautechnischer Unterlagen und Festlegen der Bau- und Werkstoffe
· Abklärung spezifischer Anforderungen und örtlicher Verhältnisse
· Erstellung projektbezogener KPP

	OBL
	Oberbauleitung
	Gemäss SIA 103/ Art. 4.1.52:
· Oberste Leitung Bauausführung
· Periodisches Kontrollieren Bauarbeiten auf dem Platz
· Anordnung von Massnahmen bei technischen, finanziellen und terminlichen Abweichungen in Absprache mit der Bauleitung
Des Weiteren:
· Stichprobenweise Überprüfung der durchgeführten Kontrollen/ Prüfresultate

	BL
	Bauleitung
	Gemäss SIA 103/ Art. 4.1.52:
· Leitung und Überwachung Arbeiten auf der Baustelle: Qualität
· Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes (mit Spezialisten)
· Kontrollieren der Materialien und Lieferungen
· Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien
· Durchführen von Werkstattkontrollen
· Veranlassen von Baukontrollen durch den Projektverfasser, durch die beauftragten Spezialisten und durch die Behörden
· Beantragen und Überwachen der nötigen Materialuntersuchungen
Gemäss SIA 112/ Art.5.522:
· Leiten der Bauausführung
· periodisches Erstellen von Berichten
· Qualitätsprüfungen
· Überwachen der Einhaltung von Auflagen
Gemäss SIA 112/ Art.5.522:
· Aufsicht über Ausführung der Arbeiten
Des Weiteren:
· Verantwortlich für die Durchsetzung, Befolgung und die Dokumentation der Kontrollen gemäss KPP / PPR auf der Baustelle
· Nachführung projektbezogener KPP
· Festlegung Massnahmen bei unzulässigen Abweichungen (in Rücksprache TPL, PV und GPL)
· Überwacht die Einhaltung von Folgemassnahmen
· Bereitstellen Grundlagen für Abschlussakten (Rotstiftplan, etc.)
· Reinschrift Prüfprotokolle PPR

	LA
	Labore
	· Durchführung Prüfungen/ Kontrollen

	EX
	Experten, Spezialisten
	· Berater, Prüfingenieure

	UN
	Unternehmer

[BF (Bauführung) und/oder
BP (Baupolier)
	· (Haupt)Unternehmer (Vertragspartner BH)
· Verantwortlich für die plangemässe Bauausführung
· Verantwortlich für die Umsetzung des KPP und PPR auf der Baustelle und unternehmerseitige Dokumentation der Kontrollen
· Verantwortlich für die Umsetzung Massnahmen Qualitätssicherung
· Überwachung Materialqualität sowie deren plankonforme und fachgerechte Verarbeitung
· Erstinterpretation Resultate Prüfungen
· Meldung unzulässige Abweichungen an BL und Vorschlag von allfälligen Verbesserungsmassnahmen
· Sammeln Prüfprotokolle, Atteste, Lieferscheine und deren Abgabe nach Bauende an die Bauleitung
· Führung Baujournal




Anhang
· Kontroll-/Prüfplan KPP TBA BS vom XX.XX.XXXX
· Prüfprotokolle TBA BS für die Kontrollen:
· KS 1 	Prüfprotokoll Fundation
· KS 2 	Prüfprotokoll Abschlüsse 
· KS 3.1 	Einbauprotokoll Walzasphalt (durch Unternehmer)
· KS 3.1 	Prüfprotokoll Walzasphalt (durch Bauleitung)
· KS 3.3 	Prüfprotokoll Betonplatten
· KS 3.4 	Prüfprotokoll Pflästerungen
· KS 4 	Prüfprotokoll Entwässerung


· Kontroll-/Prüfplan KPP IWB vom XX.XX.XXXX
· Prüfprotokolle IWB für die Kontrollen:
· IWB 1 Prüfprotokoll Werkleitungsbau Übergeordnet
· IWB 2 Prüfprotokoll Werkleitungsbau Strom
· IWB 3 Prüfprotokoll Werkleitungsbau Gas und Wasser
· IWB 4 Prüfprotokoll Werkleitungsbau Fernwärme


· Kontroll-/Prüfplan KPP BVB vom XX.XX.XXXX
· Prüfprotokolle BVB für die Kontrollen:
· BVB 1 	Prüfprotokoll Übergeordnet BVB
· BVB 2 	Prüfprotokoll Fundation Strassenbau
· BVB 3.1 	Prüfprotokoll Walzasphalt Strassenbau / Bauunternehmer
· BVB 3.2 	Prüfprotokoll Walzasphalt Strassenbau / Bauleitung
· BVB 4 	Prüfprotokoll Fundation Gleisbau
· BVB 5 	Prüfprotokoll Gleisbau
· BVB 6 	Prüfprotokoll Ausrüstung, Masten und Publikumsanlagen
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